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Das neue Sparkassengesetz: Häufig gestellte Fragen
( 1 Ist die Novelle überhaupt erforderlich?

Ja. Der Entwurf beinhaltet eine Vielzahl gesetzlicher Änderungen, die zusätzliche Rechtssicherheit schaffen und daher auch von den Verbänden ausdrücklich begrüßt werden. Beispiele:

§ 1 Absatz 1 Satz 2 SpkG-Entwurf - Gesetzlicher Ausschluss der Bilanzierung von Sparkassen im Rahmen von NKF

Die bestehende gesetzliche Verpflichtung für die nordrhein-westfälischen Kommunen zur Einführung der doppelten Buchführung (NKF) erfordert zwingend eine Grundsatzentscheidung. Diese wird im Entwurf im Sinne der CDU-Fraktion und der Verbände getroffen. Würde man die Gesetzeslage so lassen wie sie ist, könnte die Pflicht zur Bilanzierung jederzeit durch eine bloße Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung statuiert werden. Erst die gesetzliche Novelle schiebt dem dauerhaft einen Riegel vor.

§ 3 - Regionalprinzip

Das bisher lediglich in der Sparkassenverordnung festgelegte Regionalprinzip wird gesetzlich fixiert. Darüber hinaus wird der einvernehmlich geäußerte Wunsch der Verbände nach einer maßvollen Erweiterung des Regionalprinzips gesetzlich umgesetzt. Durch die gesetzliche Ausgestaltung wird die kommunale Einbindung der Sparkassen untermauert.

§ 5 - Girokonto für Jedermann (Kontrahierungspflichten)

Das sogenannte Girokonto für Jedermann ist bis dato nur in der Sparkassenverordnung geregelt. Die Wahrnehmung dieser wichtigen gesellschaftspolitischen Aufgabe wird gesetzlich und damit für die Zukunft festgeschrieben. Englische Verhältnisse werden somit dauerhaft verhindert.

Schon diese drei Beispiele beweisen, dass die Novellierung des Sparkassengesetzes erforderlich ist. Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Punkte, die ebenfalls  aus Sicht der Verbände novellierungsbedürftig waren (z.B. Weiterentwicklung des Kreditausschusses zum Risikoausschuss, Ermöglichung der Mitgliedschaft aller Hauptverwaltungsbeamten im Verwaltungsrat, u. v. m.). Der Städte- und Gemeindebund sowie der Landkreistag haben den Entwurf ausdrücklich als "vernünftige Gesprächsgrundlage" begrüßt. Der Städtetag NRW hat in seiner Pressemitteilung vom 21. Mai 2008 koinzidiert, dass durch den Gesetzentwurf die bewährten Strukturmerkmale des Sparkassenwesens erhalten bleiben.

( 2 Warum soll der freiwillige Ausweis nicht handelbaren Trägerkapitals gesetzlich zugelassen werden? Wird durch Trägerkapital der Weg zur Privatisierung von Sparkassen geebnet? Ist die vorliegende Regelung europarechtlich angreifbar?

Besonders treffend hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände mit Schreiben vom 16. Januar 2006 die Funktionsweise und das Bedürfnis nach einer Einführung von Stammkapital formuliert. In dem Schreiben heißt (Stellungnahme 14/78) es: "Aus ihrer spezifischen Situation heraus werden die nordrhein-westfälischen Städte, Gemeinden und Kreise darüber hinaus im Rahmen der anstehenden Novellierung des Sparkassenrechts in Nordrhein-Westfalen die folgenden Vorstellungen geltend machen:

Im Rahmen der Novellierung des Sparkassenrechts soll geprüft werden, ob und wie die Eigentümerstellung der Kommunen durch Ausweis von nicht fungiblen Kapitalanteilen ("Trägerkapital bzw. Eigenkapital") weiter verdeutlicht werden kann. In diesem Zusammenhang wird die Bildung von übertragbarem Stammkapital, wie sie derzeit beispielsweise in Hessen diskutiert wird, abgelehnt. 

Aus der Klärung des Eigentümerbegriffs und der Ausweisung von Eigenkapital bzw. Trägerkapital ergeben sich auch Änderungen bei der Gewinnausschüttung. Bei einer entsprechenden Änderung Ausschüttungsregelung (§ 28 SpkG NRW) wird eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals/Trägerkapitals im Sinne der Wirtschaftsgrundsätze der Gemeindeordnung (§ 109 GO) angestrebt. Auch in diesem Zusammenhang ist herauszustellen, dass dieses verzinste Eigenkapital/Trägerkapital nicht fungibel ist."

Gemessen an den vorliegend formulierten Anforderungen lässt sich feststellen, dass der Gesetzentwurf diese vollständig umsetzt. Der Gesetzentwurf lässt in § 7 die freiwillige Bildung nicht handelbaren Trägerkapitals zu. Die Entscheidung darüber, ob von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll oder nicht, obliegt dem Verwaltungsrat nach vorheriger Zustimmung des Trägers. Dies bedeutet, dass auch zukünftig keine Sparkasse gezwungen ist, Trägerkapital auszuweisen.

Die Sparkassengesetze in Rheinland-Pfalz und Hessen gehen dagegen noch weiter. Das rheinland-pfälzische Sparkassenrecht lässt seit 1999 die Bildung handelbaren Stammkapitals zu. Von der - seinerzeit von Kurt Beck unterzeichneten Gesetzesänderung - machen heute rund 1/5 der rheinland-pfälzischen Sparkassen Gebrauch. In Hessen gibt es mittlerweile eine vergleichbare Regelung.

Der bilanzielle Ausweis entsprechender Kapitalanteile ("Stammkapital") verfolgt im privatwirtschaftlichen Leben drei Zwecke:

Handelbarkeit von Gesellschaftsanteilen,

Gläubigerschutz,

Bemessungsgrundlage für Ausschüttungen (interne Steuerung).

Dem Faktor Gläubigerschutz (Transparenz über die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens) kommt im Sparkassenrecht nur eine untergeordnete Rolle zu, da gerade die Sparkassen über sehr weitreichende Sicherungsmechanismen (bis hin zu einem gemeinsamen Stützungsfonds) verfügen. Dem Faktor Handelbarkeit kommt in Nordrhein-Westfalen keine Bedeutung zu, da sie qua Gesetz ausgeschlossen ist. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu den Regelungen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Gemeinsam ist den Gesetzen aber der Ansatz, durch den Ausweis bestimmter Kapitalanteile die Rolle des Trägers zu stärken, indem er mit deren Hilfe künftige Ertrags- und Ausschüttungsziele besser bemessen kann. Dies entspricht auch dem Ansatz wie er in dem Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vom 16. Januar 2006 zum Ausdruck kommt. In der rheinland-pfälzischen Gesetzesbegründung (Drucksache 13/4077) heißt es in diesem Zusammenhang treffend:

"Die Einführung von ausschüttungsfähigem Stammkapital erhöht demgegenüber die Attraktivität der Sparkasse für die Gewährträger und stärkt ihre Verantwortung für die Sparkasse. Der Verwaltungsrat soll nach der jeweiligen wirtschaftlichen Situation über die betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten einer Ausschüttung auf das Stammkapital entscheiden. Dadurch werden die in § 2 Absatz 2 SpkG genannten wirtschaftlichen Grundsätze, nach denen die Sparkasse zu handeln hat, stärker betont. Dies wird das Leistungsverhalten der Sparkassen im Wettbewerb fördern."

Letztlich bedeutet diese Funktion von Trägerkapital/Stammkapital eine Verdeutlichung des Bestimmungsrechts der jeweiligen Trägerkommune gegenüber ihren Sparkassen.

In Nordrhein-Westfalen abgelehnt wird dagegen die Funktion der Handelbarkeit. Dafür spricht folgendes Argument: Gegen die seit 1999 bestehende Gesetzeslage in Rheinland-Pfalz und die seit 2005 bestehende Gesetzeslage in Hessen haben sich europarechtliche Bedenken bis heute nicht ansatzweise manifestiert. Dies hängt damit zusammen, dass die Handelbarkeit der Anteile sich nur auf den öffentlichen Sektor beschränkt und somit Private vom Erwerb gesetzlich ausgeschlossen werden. Durch den Verzicht schon auf die Handelbarkeit der Trägerkapitalanteile ist man europarechtlich in Nordrhein-Westfalen damit erst recht auf der sicheren Seite. Der Grund dafür ist der EG-Vertrag, insbesondere Artikel 295 (Schutz nationaler Eigentumsordnungen). Danach besteht eine europarechtliche Eingriffskompetenz erst in dem Moment, in dem ein Mitgliedsstaat sich für die Vornahme von Privatisierungen entscheidet ("ob"). In diesem Fall bestünde die Kompetenz der Kommission und ggf. des EuGH über die Art und Weise der Privatisierung zu befinden ("wie"). Da der Entwurf des Sparkassengesetzes bereits auf der ersten Stufe explizit eine Entscheidung gegen Privatisierungen beinhaltet (vgl. § 7 Absatz 1 Satz 3), besteht von vorne herein keine europarechtliche Eingriffkompetenz.

( 3 Warum sollen Ausschüttungsbeträge nicht mehr einer Gemeinnützigkeitsbindung unterliegen sondern laut Wortlaut des Entwurfes gemeinwohlorientiert eingesetzt werden?

§ 25 des Entwurfes besagt, dass die Vertretung des Trägers unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Ausschüttung und im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie des öffentlichen Auftrags grundsätzlich frei über die Verwendung des Jahresüberschusses entscheiden können soll.

§ 25 Absatz 3 verzichtet hinsichtlich der Mittelverwendung auf die frühere Formulierung "für gemeinnützige Zwecke". Dies folgt daraus, dass die Ausschüttung im Verantwortungsbereich des ebenfalls auf das Gemeinwohl ausgerichteten kommunalen Trägers liegt. Der den Kommunen gemäß Artikel 78 LVerf. und 28 Absatz 2 GG übertragene Aufgabenbereich erstreckt sich grundsätzlich auf alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Dies sind nach ständiger Rechtsprechung des Bundes- und des Landesverfassungsgerichts diejenigen Befugnisse und Interessen, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben. Sie sind den Gemeindeeinwohnern gerade als solchen gemeinsam, indem sie das Zusammenleben und -wohnen der Menschen in der politischen Gemeinde betreffen.

Die neue Rechtslage stärkt somit die Entscheidungsbefugnisse der Räte. Wenn man - wie es die SPD derzeit tut - diese neue Rechtslage kritisiert, stellt man gleichzeitig die Kompetenz der Räte zu gemeinwohlorientierten Entscheidungen in Frage.

( 4 Welche Gründe sprechen für und welche gegen eine gesetzliche Regelung zum Zusammenschluss der beiden nordrhein-westfälischen Sparkassenverbände?

Die vorliegende Regelung in § 36 des Gesetzentwurfes belässt den Verbänden die Möglichkeit, den Zusammenschluss selbst zu organisieren. Gleichzeitig wird aber die Frage des "ob" eindeutig im Sinne der Fusion beantwortet und ein Zeitrahmen abgesteckt.

Für den Zusammenschluss sprechen folgende Gründe:

Einheitliche Willensbildung und Willensäußerung

Stärkung des Finanzplatzes, wenn alle Sparkassen mit einer Stimme sprechen

Verlässlichkeit und Berechenbarkeit fürs Land werden verbessert

Kostenersparnisse/Synergieeffekte

Verkürzung von Entscheidungsprozessen (siehe z.B. Hessen-Thüringen)

Einsparungen eines dreistelligen Millionenbetrages durch Abbau von Overheads und Doppelstrukturen

Gegen den Zusammenschluss spricht:

Der formale Verlust einer Stimme im DSGV

In der Koalitionsvereinbarung vom 20. Juni 2005 werden die Überlegungen für einen einheitlichen nordrhein-westfälischen Sparkassenverband begrüßt. Dies ist angesichts der überwiegenden Argumente für einen Zusammenschluss auch nachvollziehbar.

( 5 Warum sieht die Novelle eine Beleihung der WestLB AG mit der Sparkassenzentralbankfunktion vor?

Die Funktion und Aufgabe der WestLB als Sparkassenzentralbank war bis zum Rechtsformwechsel der Bank im Jahr 2002 gesetzlich geregelt. Seither ist diese - in der Sache unverändert gebliebene Aufgabe - in der Satzung der WestLB AG dokumentiert. Der Gesetzentwurf sieht in § 37 eine gesetzliche Beleihung der WestLB AG mit den von dieser seit je her wahrgenommenen Aufgaben vor. Diese gesetzliche Ausgestaltung betont die bestehende Zusammenarbeit der WestLB AG mit den nordrhein-westfälischen Sparkassen, die aufgrund der von allen Eigentümern am 08. Februar 2008 beschlossenen Neuausrichtung des Geschäftsmodells und der Investitionen der Sparkassen in ihre Zentralbank noch intensiviert wird. In den Eckpunkten vom 08. Februar 2008 heißt es in Ziffer 3.1 dazu:

"Die Sparkassen in NRW werden das Marktpotenzial in NRW geschlossen und intensiv gemeinsam mit der WestLB AG als Sparkassenzentralbank im S-Finanzverbund Nordrhein-Westfalen bearbeiten. Sie werden sämtliche Maßnahmen ergreifen, um für den S-Finanzverbund NRW ein gemeinsamen Verbundrating - mindestens "A" (S&P) - zu erreichen. Hierzu gehören insbesondere vertragliche, langfristige Vereinbarungen sowie ein satzungsmäßiges Verbundstatut (§ 37 SpkG NRW), das die Zusammenarbeit mit der Sparkassenzentralbank umfasst und der Zustimmung des Landes bedarf."

§ 37 wurde damit bereits in der von allen Eigentümern unterzeichneten Vereinbarung mit aufgenommen. Der Entwurf beinhaltet darüber hinaus einen Mechanismus zum Schutz des öffentlich-rechtlichen Bankensektors. § 37 Absatz 3 sieht vor, dass die Beleihung zurückgenommen wird, wenn die Voraussetzung der Absätze 2 und 3 nicht mehr vorliegen. Nach § 37 Absatz 3 Satz 1 muss auch im Fall der Rechtsnachfolge eine mehrheitliche Beteiligung des öffentlich-rechtlichen Lagers vorliegen. Folglich wäre bei mehrheitlichem Einstieg eines privatrechtlichen Investors die Beleihung rückgängig zu machen.
( 6 Warum soll eine Sparkasse in Trägerschaft der WestLB zukünftig möglich sein?

Eine Sparkasse in Trägerschaft der WestLB ist gemäß § 38 SpkG-Entwurf nur dann und auch nur auf Zeit möglich, wenn ein Zusammenschluss mit einer anderen Sparkasse oder eine Übertragung auf den Verband nicht erfolgt ist. Mit dieser abgestuften Regelung wird die Entstehung sparkassenfreier Gebiete verhindert. Dies entspricht dem Wunsch der Verbände und im Übrigen Ziffer 3.3 der Vereinbarung vom 08. Februar 2008. Darin heißt es:

"Der Träger einer Sparkasse kann nach Anhörung des Verwaltungsrates durch öffentlich-rechtlichen Vertrag seine Trägerschaft auf den zuständigen Sparkassen- und Giroverband oder die Sparkassenzentralbank auf Zeit übertragen. Durch die Übertragung bleibt das Geschäftsgebiet der Sparkasse unverändert. Der Vertrag bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Notfallklausel mit Kaskadenprinzip).

Nichts anderes als der Wunsch aller Eigentümer, der auch von den Verbandsversammlungen akzeptiert wurde, ist gesetzlich umgesetzt worden.

( 7 Warum beinhaltet die Novelle eine gesetzliche Regelung zum S-Finanzverbund?

In juristischer Hinsicht ist § 39 SpkGE wie folgt auszulegen: Das Gesetz schreibt vor, einen Verbund zu bilden. Nur die grundsätzlichen Ziele des Verbundes werden im Gesetz und dies zudem sehr allgemein beschrieben (Absatz 2). Die Einzelheiten regeln die Verbundpartner im Rahmen eines satzungsmäßigen Verbundstatus selber. Dem Land obliegt in diesem Kontext lediglich die Rechtsaufsicht. D.h., dass die Zustimmung zum Statut erfolgen muss, sofern keine Rechtsvorschriften verletzt werden. Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass das Heft des Handelns nach wie vor bei den Verbundpartnern liegt. Schließlich ist das Verhältnis von § 39 zu § 37 beachtlich. In dem Falle der Rücknahme der Beleihung erlischt auch der Verbund. Dies hängt damit zusammen, dass § 39 terminologisch an die Sparkassenzentralbankfunktion anknüpft und nicht an die juristische Person WestLB AG.

Darüber hinaus: Die Stärkung des Geschäftsmodells der WestLB durch die Stärkung des S-Finanzverbundes und Mittelstandsgeschäft wurde von den Eigentümern in Ziffer 3 der Einigung vom 08. Februar 2008 ausdrücklich vereinbart. § 39 beinhaltet in diesem Zusammenhang inhaltlich somit nur dasjenige, was bereits vereinbart wurde. Diskutiert wird aber die Frage, ob der gesetzliche Weg notwendigerweise beschritten werden muss. Im Rahmen der Anhörung am 11. September 2008 werden wir uns deswegen insbesondere über die Ratingrelevanz dieser gesetzlichen Regelung mit den eingeladenen Experten austauschen.

>>Diese Zusammenstellung ist abgestimmt mit der CDU-Landtagsfraktion<<
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